
 

 
 
 
 
BEWERTUNGSKATEGORIEN Dezember 2013 
 
Gesetzlicher Auftrag: Die kantonale Denkmalpflege erfasst die erhaltenswerten unbeweg-
lichen Objekte für jede Gemeinde in einem Bauinventar gemäss dem Gesetz über den 
Schutz der Kulturdenkmäler  und der zugehörigen Verordnung. (DSchG, SRL Nr. 595; 
DSchV, SRL Nr. 595a) 
 
 
Definition 
 
Schützenswert 
Denkmalpflegerisch-fachlich: Wertvoller Bau von architektonischer oder historischer Bedeu-
tung, dessen ungeschmälertes Weiterbestehen unter Einschluss der wesentlichen Einzel-
heiten wichtig ist. An Renovationen, Veränderungen oder Ergänzungen sind hohe Quali-
tätsanforderungen zu stellen, und sie bedürfen besonders sorgfältiger Abklärungen unter 
Einbezug fachlicher Beratung. 
Rechtlich: Objekte von erheblichem wissenschaftlichem, künstlerischem, historischem oder 
heimatkundlichem Interesse. Gebäude, Gebäudeteile, Anlagen, historische Ortskerne oder 
Baugruppen von geschichtlicher, kunstgeschichtlicher oder besonderer architektonischer 
Bedeutung. Bei Verändeungen ist der Bausubstanz, dem Charakter, der Gestalt und der 
optischen Wirkung dieser Bauten Rechnung zu tragen und die zuständige Dienststelle ist in 
das Verfahren einzubeziehen. (§§ 1a Absatz 2, 1c Absatz 1 DSchG; § 5 Absatz 3 DSchV; § 
142 Absatz 1-3 PBG) 
 
Erhaltenswert 
Denkmalpflegerisch-fachlich: Ansprechender oder charakteristischer Bau von guter Quali-
tät, der erhalten und gepflegt werden soll. Veränderungen, die sich einordnen, und Erweite-
rungen, die auf den bestehenden Bau Rücksicht nehmen, sind denkbar. Sollte sich eine 
Erhaltung als unverhältnismässig erweisen, so muss ein allfälliger Ersatz in Bezug auf Stel-
lung, Volumen, Gestaltung und Qualität sorgfältig geprüft werden.  
Rechtlich: Objekte von ausgewiesenem wissenschaftlichem, künstlerischem, historischem 
oder heimatkundlichem Interesse. Bei Veränderungen ist der Bausubstanz, dem Charakter, 
der Gestalt und der optischen Wirkung dieser Bauten Rechnung zu tragen. (§ 1a Absatz 2 
DSchG; § 5 Absatz 2 DSchV; § 142 Absatz 1 PBG) 
 
Dokumentation 
Denkmalpflegerisch-fachlich: Objekte, die nach 1975 errichtet und entweder architektonisch 
oder historisch bemerkenswert sind. 
Rechtlich: Bemerkenswerte Objekte, die wegen ihres geringen Alters nicht bewertet werden 
können, werden dokumentiert. Die Dienststelle legt das Baujahr fest, ab welchem Objekte 
bewertet werden. Bei Veränderungen ist der Bausubstanz, dem Charakter, der Gestalt und 
der optischen Wirkung dieser Bauten Rechnung zu tragen. (§ 5 Absatz 4 DSchV; § 142 
Absatz 1-3 PBG) 
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Baugruppen 
Denkmalpflegerisch-fachlich: Baugruppen zeichnen sich durch einen räumlichen, histori-
schen oder funktionalen Zusammenhang aus. Die Wirkung solcher Gruppen kann schon 
durch das Wegfallen oder Verändern eines einzelnen Elements oder durch das Hinzufügen 
eines Fremdkörpers empfindlich gestört werden. Veränderungen innerhalb einer Baugruppe 
sind sorgfältig, mit Blick auf das Ganze und unter Beratung der Fachstelle zu planen. (Bau-
gruppen sind nicht identisch mit Ortsbildschutzperimetern, dienen aber als Grundlage da-
zu). 
Rechtlich: In Baugruppen werden Einzelobjekte zusammengefasst, deren Wert in der Wir-
kung in der Gruppe liegt. Bei Veränderungen ist die zuständige Dienststelle in das Verfah-
ren einzubeziehen. (§ 1c Absatz 1 DSchG; § 5 Absatz 1 DSchV; § 142 Absatz 1-3 PBG) 
 
 
K-Objekte 
Denkmalpflegerisch-fachlich: Geschützte und schützenswerte Objekte, sowie erhaltenswer-
te Objekte, die sich innerhalb von Baugruppen befinden. 
Rechtlich: Betreffen Planungen und Bewilligungsverfahren geschützte und schützenswerte 
Objekte, ist die zuständige Dienststelle in das Verfahren einzubeziehen. (§ 1c Absatz 1 
DSchG; § 142 Absatz 1-3 PBG) 
 
 


